
BEITRAGSORDNUNG
Stand vom 11.07.2018

I. Beiträge
Gemäß § 5 der z. Zt. gültigen Satzung sind die Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen
verpflichtet. Die Höhe der Beiträge beschließt die Mitgliederversammlung. Dieser staffelt
sich nach

• Einzelmitgliedschaft  € 40,00
• sonstige juristische Mitglieder  € 280,00
• Träger von Herzgruppen (Sockelbeitrag)  € 50,00
• Mitglieder der Herzgruppen pro Person  

und Monat (Stichtag 1.1. des Beitragsjahres)

 für das 1. bis 100. Mitglied  € 1,00
 für das 101. bis 200. Mitglied  € 0,75
 für jedes weitere Mitglied  € 0,50
 pro zertifizierte Herzgruppe pro Jahr  € 12,00

II. Beitragsrechnung
Der Jahresbeitrag ist in einer Summe bis spätestens 1.6. eines Jahres auf das Konto der 
Berliner Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e.V., 
zu überweisen.

Erfolgt der Eintritt nach dem 1.11. eines Jahres, entfällt der Jahresbeitrag für das laufende 
Jahr.

III. Kündigung
Die Kündigung befreit nicht von der Beitragsverpflichtung für das laufende Kalenderjahr,
Rückzahlungen an Mitglieder werden nicht geleistet. Wird bis zum 1.8. des laufenden Jahres 
trotz schriftlicher Mahnung der Jahresbeitrag nicht entrichtet, so kann gem. § 4 der Satzung 
der Ausschluß erfolgen.

Beschlossen von der Mitgliederversammlung am 11. Juli 2018


